
^Kommunale Doppik^ 

Der Ausweis 
von Finanz

anlagen in der 
Gemeindebilanz 

Bei der Aufstellung einer Bilanz 
steht der Bilanzierende vor drei 
grundsätzliehen Fragen: 
• Erstens stellt sich die Frage, wel

che Güter in die Bilanz aufge
nommen werden dürfen bzw. müs
sen. Man spricht hierbei vom An
satz. 

• Zweitens geht es um die Bewer
tung der zu bilanzierenden Güter. 

• Drittens ist zu klären, an welcher 
Stelle in der Bilanz die Güter aus
zuweisen sind. Dies wird mit dem 
Begriff Ausweis umschrieben. 

Die genannten Fragen stellen sich 
bei jeder Bilanzerstellung; besonde
re Bedeutung erlangen sie jedoch 
bei der Aufstellung der Eröffnungs
bilanz. bei der der Bilanzierende al
le Festlegungen von Grund auf neu 
treffen muss. In diesem Beitrag geht 
es um die Frage des Ausweises von 
Finanzanlagen. 

Finanzanlagen unterscheiden 
sich von den immateriellen Vermö
gensgegenständen des Anlagever
mögens und dem Sachanlagevermö
gen grundsätzlich dadurch, dass das 
in ihnen gebundene Vermögen an
deren Organisationen überlassen 
worden ist. 

Finanzanlagen werden nach § 
47 Abs. 4 GemHVO auf der Aktiv
seite unter Posten 1.3 der Bilanz 
ausgewiesen. Die GemHVO sieht 
das folgende Gliederungsschema vor: 
1.3.1. Anteile an verbundenen Un

ternehmen, 
1.3.2. Ausleihungen an verbundene 

Unternehmen, 
1.3.3. Beteiligungen, 
1.3.4. Ausleihungen an Unterneh

men, mit denen ein Beteili
gungsverhältnis besteht, 

1.3.5. Sondervermögen, Zweck ver
bände, Anstalten des öffentli
chen Rechts, rechtsfähige kom
munale Stiftungen, 

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermö
gen, Zweckverbände, Anstal-

GStB 
ten des öffentl. Rechts, rechts
fähige kommunale Stiftungen, 

1.3.7. Sonstige Wertpapiere des An
lagevermögens, 

1.3.8. Sonstige Ausleihungen. 
Als Anteile an verbundenen Unter
nehmen sind Anteile an Kapitalge
sellschaften oder Personengesell
schaften zu bilanzieren, wenn es sich 
bei den Unternehmen um verbun
dene Unternehmen im Sinne des § 
271 Abs. 2 HGB handelt. Verbundene 
Unternehmen sind Unternehmen, 
die als Mutter- oder Tochterunter
nehmen in den Konzernabschluss 
des Mutterunternehmens nach den 
Regeln der Vollkonsolidierung ein-
zubeziehen sind. Entscheidend ist da
bei das Vorliegen bestimmter Merk
male, die in § 290 FIGB definiert 
sind. Es kann sich entweder um die 
Ausübung einer einheitlichen Lei
tung handeln (§ 290 Abs. 1 HGB) 
oder um eines der drei Merkmale 
des sog. Control-Konzeptes, die in 
§ 290 Abs. 2 HGB genannt sind. Die 
Art der Anteile (z.B. Aktien. GmbH-
Anteile etc.) ist nicht von Bedeu
tung. 

Sind Finanzanlagen keine An
teile an verbundenen Unternehmen, 
kommt ein Ausweis als Beteiligung 
(Posten 1.3.3) in Betracht. Beteili
gungen liegen nach § 271 Abs. 1 
HGB vor, wenn die Anteile an an
deren Unternehmen dazu bestimmt 
sind, „dem eigenen Geschäftsbe
trieb durch Herstellung einer dau
ernden Verbindung zu jenen Unter
nehmen zu dienen." Entscheidend 
ist die Beteiligungsabsicht und nicht 
die Beteiligungshöhe. Im Zweifel 
wird eine Beteiligung allerdings an
genommen. wenn der Nennbetrag der 
Anteile mehr als 20% des Ncnnkapi-
tals beträgt (§271 Abs. 1 Satz 3 HGB). 

Posten 1.3.7 (Sonstige Wertpa
piere des Anlagevermögens) umfasst 
Wertpapiere, die weder als Anteile 
an verbundenen Unternehmen noch 
als Beteiligungen anzusehen sind. 
Als Wertpapiere des Anlagevermö
gens kommen Inhaber- und Order

papiere in Betracht, die nach Art 
und Ausstattung übertragbar und im 
Bedarfsfall verwertbar sind (z.B. 
Aktien. Bundesanleihen, Schatzan
weisungen, Pfandbriefe, Obligatio
nen, Anteile an offenen Immobilien
fonds, Schuldverschreibungen). Da 
GmbH-Geschäftsanteile nicht ver
brieft sind, können sie, sofern ein 
Ausweis unter 1.3.1 oder 1.3.3 nicht 
infrage kommt, nicht als sonstige 
Wertpapiere ausgewiesen werden. 
Hierfür kommt, genau wie für Mit
gliedschaften in Genossenschaften, 
ein den Finanzanlagen hinzuzufü
gender Unterposten oder ein Aus
weis unter „Sonstige Ausleihungen" in 
Betracht. Posten 1.3.7 enthält auch 
die Versorgungsrücklage nach § 14a. 

Ausleihungen sind Finanzfor
derungen. die durch die Hingabe von 
Kapital erworben werden. Eine dem 
Anlagevermögen zuzuordnende Dau
eranlage liegt vor, wenn die Ge-
samtlaufzcit der Ausleihung mindes
tens ein Jahr beträgt; darunter lie
gende Laufzeiten sind dem Umlauf
vermögen zuzuordnen. Forderun
gen aus Lieferungen und Leistungen 
sind nie unter den Ausleihungen aus
zuweisen. Ausleihungen sind in Ab
hängigkeit von der Art des Schuld
ners bei unterschiedlichen Posten 
auszuweisen (1.3.2, 1.3.4. 1.3.6 oder 
1.3.8). 

Eigentumsanieile oder Mit
gliedschaften in öffentlich-rechtli
chen Organisationen wie Sonder-
vermögen, Zweckverbände, An
stalten des öffentlichen Rechts so
wie rechtsfähige kommunale Stif
tungen werden bei Posten 1.3.5 aus
gewiesen. 

Nichtrechtsfähige Stiftungen 
im zivilrechtlichen Eigentum der Ge
meinde gelten gemäß § 80 Abs. 1 Nr. 2 
GemO als Sondervermögen. Sie sind 
mit sämtlichen Vermögensgegenstän
den und Schulden in der Bilanz der 
Gemeinde auszuweisen. Insbeson
dere um kenntlich zu machen, dass 
das Stiftungsvermögen einer beson
deren Verwendung unterworfen ist, 
hat die Gemeinde in Höhe des Net-
to-Stiftungsvermögens einen Son
derposten in Kontenart 239 auszu
weisen. 
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